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Senat: 

Der Senat (26.01.2022) (§ 41 Abs. 1 Satz 3 NHG) und der Fakultätsrat der Medizinischen 

Fakultät (21.02.2022) (§§ 63 h Abs. 2 Satz 1, 41 Abs. 1 Satz 1 NHG) haben die fünfte Änderung 

der Grundordnung der Georg-August-Universität Göttingen in der Fassung vom 17.08.2016 

(Amtliche Mitteilungen I 49/2016, S. 1259 und Amtliche Mitteilungen I 55/2016 S. 1518), zuletzt 

geändert durch Beschluss vom 15.12.2021 (Amtliche Mitteilungen I 7/2022, S. 83), 

beschlossen. Schließlich hat der Stiftungsrat der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung 

Öffentlichen Rechts am 17.02.2022 die fünfte Änderung der Grundordnung genehmigt (§§ 41 

Abs. 1 Satz 4, 60 b Abs. 3, 62 Abs. 4 Satz 1 NHG). 

 

Artikel 1 

Die Grundordnung der Georg-August-Universität Göttingen wird wie folgt geändert: 

 

1. In dem Inhaltsverzeichnis werden nach dem Wort „Studienqualitätsmitteln“ ein 

Zeilenwechsel und der Ausdruck „§ 40a Qualitätsmanagementsystem in Studium und Lehre“ 

eingefügt. 

 

2. Als § 40a wird eingefügt: 

 

„§ 40a Qualitätsmanagementsystem in Studium und Lehre 

(1) Die Georg-August-Universität Göttingen unterhält ein Qualitätsmanagementsystem in 

Studium und Lehre; dieses zielt auf die kontinuierliche Verbesserung der Studienqualität sowie 

die Umsetzung universitärer Leitbilder und strategischer Entwicklungsziele im Lehr- und 

Studienbetrieb.  

(2) Das Nähere, einschließlich Regelungen zu weiteren Beteiligten und Prozessen, regelt die 

Ordnung über das Qualitätsmanagementsystem in Studium und Lehre und die Evaluation der 

Lehre in der jeweils geltenden Fassung.“ 

 

Artikel 2 

Die fünfte Änderung der Grundordnung der Georg-August-Universität Göttingen tritt am Tage 

nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der Georg-August-Universität 

Göttingen in Kraft. 

__________________________________________________________________________ 

 


